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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1974

Norm

StPO §263 A

Rechtssatz

Zur sofortigen Verhandlung und Entscheidung über eine auf ein strenger strafbares Delikt ausgedehnte Anklage ist

nicht die Zustimmung des Angeklagten einzuholen, Verhandlungen und Urteil sind nur dann ausgeschlossen, wenn er

diese Zustimmung ausdrücklich versagt.
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